
 

 

Aufnahmevertrag für die Schülermittags(-früh)betreuung 
 
in den Verbandsgrundschulen  Asselfingen bzw.  Rammingen (Träger: Zweckverband Heusteige ver-
treten durch die Rektorin der Verbandsgrundschule bzw. der von ihr bestimmten Ansprechpartner). 
 
 

Das Kind (Name, Vorname, Geburtstag): _____________________________________________________ 
 
(Anschrift, Telefon): ______________________________________________________________________ 
 
(Staatsangehörigkeit, Religion, Krankenkasse): ________________________________________________ 
 
wird ab (Datum): ________________________________________________________________________ 
 

in die Schülermittags(-früh)betreuung der Verbandsgrundschule Heusteige aufgenommen. 
 

Weitere Angaben zum Kind / zur Familie: 
 

Mutter (Name, Vorname, Adresse und Telefon falls abweichend, Beruf): 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Vater (Name, Vorname, Adresse und Telefon falls abweichend, Beruf): 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
In Notfällen zu verständigende Personen  _________________________________________ 
(Name, Vorname, Telefon): 
        _________________________________________ 
 

Betreuungszeiten / Elternbeitrag: 
Der Elternbeitrag ist je angemeldetem Kind in der Schülermittags(-früh)betreuung zu entrichten. Beim El-
ternbeitrag handelt es sich um einen Jahresbeitrag, der in elf Raten zu bezahlen ist. Der Elternbeitrag ergibt 
sich wie folgt: 8,00 € pro Tag x 40 Schulwochen; das Mittagessen ist bereits in diesen Kosten enthalten. 
Änderungen hinsichtlich des Mittagessens sind dem Kinderhaus Rammingen (Telefon 07345 / 4296) bzw. 
für die Schülerbetreuung in Asselfingen über schul.cloud Channel „Betreuung Asselfingen“, rechtzeitig (spä-
testens bis 08.00 Uhr des jeweiligen Tages) mitzuteilen. Ansonsten ist der Beitrag für das Mittagessen zur 
Zahlung fällig! Sollte das Kind rechtzeitig vom Essen abgemeldet werden, erfolgt zum Schuljahresende eine 
Rückerstattung. Im Monat August wird keine Rate eingezogen. Die Höhe des Elternbeitrags pro Monat / Jahr 
beträgt ab September 2017 (weitere Änderungen vorbehalten): 
 

➢ Mittagsbetreuung mit Mittagessen (Zeit: 12.00 – 15.00 Uhr) 
 

 Ein Tag   Zwei Tage   Drei Tage   Vier Tage  

320 € pro Jahr; 
29,09 € Rate pro Monat 

640 € pro Jahr; 
58,18 € Rate pro Monat 

960 € pro Jahr; 
87,27 € Rate pro Monat 

1.280 € pro Jahr; 
116,36 € Rate pro Monat 

 

An welchen Tagen soll die Betreuung stattfinden?   Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag 
 

➢ Frühbetreuung (2,00 € pro Tag inklusive Tee - Zeit: 07.30 – Schulbeginn) 
 
Sollte nur eine Frühbetreuung erforderlich sein, sind folgende Betreuungsbeiträge zu entrichten: 
 

 Ein Tag   Zwei Tage  Drei Tage   Vier Tage   Fünf Tage  

80 € pro Jahr; 
7,27 € Rate/Mon. 

160 € pro Jahr; 
14,55 € Rate/Mon. 

240 € pro Jahr; 
21,82 € Rate/Mon. 

320 € pro Jahr; 
29,09 € Rate/Mon. 

400 € pro Jahr; 
36,36 € Rate/Mon. 

 

An welchen Tagen soll die Betreuung stattfinden? 
 

 Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag   Freitag 
 

Endsumme der gebuchten Einzelmodelle: _______________________ € pro Monat. 
 

Elternbeiträge können als Kinderbetreuungskosten steuerlich berücksichtigt werden. 
Dieser Aufnahmevertrag gilt als Beleg für das Finanzamt. 
 
 

 



 

 

SEPA-Basislastschriftmandat für den Zweckverband Heusteige, Rathausgasse 7, 89192 Rammingen: 
 

Der Elternbeitrag soll von meinem / unserem Konto abgebucht werden. 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE45ZZZ00000174632 
 

Hiermit ermächtige ich (ermächtigen wir) den Zweckverband Heusteige, wiederkehrende Zahlungen von 
meinem (unseren) Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir 
unser) Kreditinstitut an, die von dem Zweckverband Heusteige auf mein (unser) Konto gezogene(n) Last-
schriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Ich 
verpflichte mich, zu den jeweiligen Abbuchungsterminen für ein ausreichendes Guthaben auf dem Konto zu 
sorgen. Eventuelle Rückbuchungsgebühren sind an den Träger zu erstatten. 
 

Vorname und Name (Kontoinhaber): _________________________________________________________ 
 

Postleitzahl, Ort, Straße und Hausnummer: ___________________________________________________ 
 

Kreditinstitut (Name und BIC): _________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
 

IBAN:                                                                   D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
 

Datum, Ort und Unterschrift: _______________________________________________________________ 
 

Allgemeine Regelungen: 
 

Im Regelfall werden für die Schülermittags(-früh)betreuung Grundschüler aus den Gemeinden des Zweck-
verbands Heusteige aufgenommen (sollte das Kind während des Monats in die Mittagsbetreuung aufge-
nommen werden, ist trotzdem der gesamte Monatsbeitrag zu entrichten). Der Vertragsabschluss muss ei-
nen Monat vor Aufnahme des Kindes stattfinden. Alle Buchungen sind für ein Jahr verbindlich. Bei einer 
wiederholten Anmeldung wird eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von 100,00 € erhoben. 
Ordentliche Kündigung: Das Vertragsverhältnis ist mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende 
schriftlich zu kündigen! 
Wir sind darüber informiert, dass bei Veranstaltungen, Festen, Ausflügen u.ä. der Einrichtung die Aufsichts-
pflicht über die Kinder nicht bei den Mitarbeiterinnen der Einrichtung, sondern bei den Personensorgebe-
rechtigten oder den von ihnen Beauftragten liegt. 
Änderungen der Betreuungszeit, des Elternbeitrages und der Kosten für das Mittagessen bleiben dem Trä-
ger vorbehalten. Diese werden mit Ablauf des darauffolgenden Kalendermonats wirksam. 
Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich, ihr Kind sofort von dem Besuch der Schülermittags(-
früh)betreuung zurückzuhalten, wenn bei ihm eine übertragbare Krankheit auftritt oder sich der Verdacht 
einer solchen Krankheit ergibt. Erkrankt das Kind an einer übertragbaren Krankheit oder wird es dessen 
verdächtigt, haben die Personensorgeberechtigten die Mitarbeiter/innen der Schülerbetreuung unbeschadet 
sonstiger Meldepflichten unverzüglich zu benachrichtigen. 
Die Personensorgeberechtigten wurden darauf hingewiesen, dass die Mitarbeiterinnen das Kind in der Regel 
in den Räumen der Einrichtung übernehmen und am Ende der Betreuungszeit nach Hause entlassen. Die 
Personensorgeberechtigten sind für den Weg von und zu der Einrichtung verantwortlich. 
 

Während der Schulferien findet keine Schülerbetreuung statt. 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf ein Betreuungsangebot! 
 

Asselfingen / Rammingen, den 
 
 
 
 
Personensorgeberechtigte(r)/ Personensorgeberechtigte(r)/ Rektorin bzw. beauftragte Person 
Kontoinhaber*   Kontoinhaber*   Verbandsgrundschule Heusteige 
 
 

*Nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches wird durch die Unterzeichnung durch einen Personensorgeberechtigten auch der andere personensorgeberechtigte Elternteil 
Vertragspartner. Sofern das Personensorgerecht zwei Personen zusteht, die nicht miteinander verheiratet sind, ist die Unterschrift beider erforderlich. 

 
 
Verteiler: 
 
• Personensorgeberechtigte/r (Kopie) 
• Verbandsgrundschule (Kopie) 
• Verwaltungsverband-Kasse (Fertigung mit Originalunterschriften!) 
 



 

 

Hinweise für die Organisation an der Grundschule: 
 
 
Name des Kindes: 
 
Geburtsdatum: 
 
Klassenstufe: _______   Schulort: ____________________ 
 
Gesundheitliche Hinweise (Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten, Hinweise über  
Lebensmitteleinschränkungen aus anderen Gründen, …): 
 
 
 
 
Telefonnummer: 
 
 
 
Notfallnummern:  
 
 
 
 
Bitte kreuzen Sie benötigte Betreuungszeiten in untenstehender Tabelle an: 
 
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Frühbetreuung 
7.30 – 8.30 Uhr 

     

      

Mittagsbetreuung 
U-Ende – 15.00 Uhr 

    Bis 13.00 Uhr* 

Hinweise für die-
sen Wochentag 
(z.B. Uhrzeit, an-
hängende AG – 
Zeit,…)  
 

     

 
*Die Mindestteilnehmerzahl beträgt am Freitagmittag 3 Kinder 

 
 
Bemerkungen: 
 


